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l (Aiucbrift der Bewillicungsbehörde) l

Antrag
auf Gewfihrung einer Zuwendung

Betr.: Förderung von Milchleistungsprüfungen

Bezug:

L J

1 Antragsteller

Name/Bezeichnung:

Anschrift

Auskunft erteilt

Gemeindekennziffer:

Bankverbindung:

Landesplanerische
Kennzeichnung:

Straße/PLZ/Ort/Kreis

Name/Tel. (Durchwahl)

Konto-Nr. Bankleitzahl

Bezeichnung des Kreditinstituts .

2 Maßnahme

Bezeichnung/
angesprochener
Zuwendungsbereich

Durchführungs-
zeitraum:

'

von/bis

3 Gesamtkosten u. Finanzierungsplan

Lt bell Kosten-
voranschlag/Kosten-
gliederung u. Finanzie-
rung/DM

Beantragte
Zuwendung/DM t
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4 Begründung

4.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u. a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen
Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative
Möglichkeiten, Nutzen)

zur'Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Landesinteresse an
der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten)



22. 6. 83 (II) 158. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 1. 10. 1983 = MB1. NW. Nr. 87 einschl.)

7824
5 Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

(Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der Folgelasten für den
Antragsteller, Finanzlage des Antragstellers usw.)

6 Erklärungen

Der Antragsteller erklärt, daß

6.1 er zum Vorsteuerabzug

D berechtigt D nicht berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat
(Preise ohne Umsatzsteuer),

62 die in diesem Antrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind,'

6.3 alle Angaben in diesem Antrag, von denen die Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen
der Zuwendung abhängig sind, subventionserheblichen im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § l Lan-
dessubventionsgesetz sind,

6.4 daß ihm die Tatsachen als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Betruges bekannt sind.

Ort/Datum (Rechtsverbindliche Unterschrift)


